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2. Kapitel 
Verbrechen gegen die 

Deutsche Demokratische Republik

Zweiter Titel 
Hochverrat 

§81 §96
Hochverrat

(1) Wer es unternimmt, mit Gewalt oder durch 
Drohung mit Gewalt

(1) Wer es unternimmt,

1. den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu 
beeinträchtigen oder

2. das Gebiet der Deutschen Demokratischen Repu
blik einem anderen Staat einzuverleiben oder einen 
Teil desselben von ihr loszulösen;

2. die auf dem Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland beruhende verfassungsmäßige Ordnung 
zu ändern,

1. die sozialistische Staats- oder Gesellschaftsord
nung der Deutschen Demokratischen Republik durch 
gewaltsamen Umsturz oder planmäßige Untergra
bung zu beseitigen oder in verräterischer Weise die 
Macht zu ergreifen;

3. einen Angriff auf Leben oder Gesundheit eines 
führenden Repräsentanten der Deutschen Demokra
tischen Republik zu begehen;

4___(bei § 106 StGB West)

wird wegen Hochverrats gegen den Bund mit lebens
langer Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe nicht un
ter zehn Jahren bestraft.

wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren oder 
mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe bestraft.

(2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Frei
heitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren.

(2) In besonders schweren Fällen kann auf Todes
strafe erkannt werden.

§ ho

Besonders schwere Fälle
Ein besonders schwerer Fall der in diesem Kapitel 

genannten Verbrechen liegt insbesondere vor, wenn das 
Verbrechen

1. den Frieden, die sozialistische Staats- oder Ge
sellschaftsordnung, die Volkswirtschaft oder die Ver
teidigungskraft der Deutschen Demokratischen Repu
blik in hohem Maße gefährdet;

2. im Verteidigungszustand begangen wird;
3. den Tod eines Menschen verursacht oder das Le

ben einer größeren Anzahl von Menschen gefährdet 
oder

4. unter Anwendung von Waffen oder unter An
drohung des Gebrauchs von Waffen begangen wurde.


